
MASCHINEN-
   BETRIEBSANWEISUNG

Arbeitsplatz: 
Tätigkeitsbereich: 

ANWENDUNGSBEREICH

Arbeiten mit der Abrichthobelmaschine

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
 Verletzungsgefahr durch ungeschützte, scharfe Maschinenwerkzeuge (Hobelmesser).
 Einzugsgefahr an den schnell laufenden Werkzeugen, z.B. Kleidung, Haare, Schmuck.
 Verletzungsgefahr durch weggeschleuderte Werkstücke und Späne.
 Verletzungsgefahr durch weggeschleuderte Metallsplitter beim Hobeln von Werkstücken, 

die (von außen nicht sichtbare) Nägel, Schrauben, Klammern etc. enthalten.
 Gehörschädigung durch hohen Lärmpegel möglich.
 Holzstaub kann die Gesundheit gefährden.
 Holzstaub kann zusammen mit Luftsauerstoff eine gefährliche explosionsfähige 

Atmosphäre bilden.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
 Benutzung nur durch unterwiesene Personen.
 Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
 Vor Benutzung Maschine auf sichtbare Mängel überprüfen. 
 Messerwelle außerhalb des Schnittbereichs so weit wie möglich durch Schutzeinrichtung 

wie Klappenschutz, Gliederschwingschutz oder Schutzbrücke abdecken.
 Werkstück nicht über die freie Hobelwelle zurückführen.
 Bei kleinen Werkstücken Hilfsanschlag benutzen.
 Der Schneidenüberstand darf maximal 1,1 mm betragen.
 Keine Metallteile wie Schrauben, Nägel, Klammern mithobeln.
 Holzstäube an der Entstehungsstelle absaugen.
 Späne nicht mit der Hand, sondern mit geeigneten Hilfsmitteln, z.B. Handfeger beseitigen.
 Persönliche Schutzausrüstungen (incl. Hautschutz) gemäß Gefährdungsbeurteilung:

Gehörschutz, Gesichtsschutz/Schutzbrille, Sicherheitsschuhe.
 Enganliegende Arbeitskleidung und keinen Schmuck tragen, langes Haar nicht offen tragen.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN
 Bei Schäden und Störungen an der Maschine: 

Arbeiten einstellen, Maschine abschalten und Vorgesetzten verständigen.

Notruf Tel. 0-112                         ERSTE HILFE                         Hauptpforte 2222
 Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, Gerät stromlos schalten.
 Notruf absetzen und anschließend Hauptpforte verständigen (schwere Verletzungen).
 Erste Hilfe leisten. 
 Rettungsteam einweisen (schwere Verletzungen).

 Unfall melden / Erste Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen.

INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG
 Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
 Wartungsarbeiten entsprechend den Vorgaben des Herstellers.
 Instandsetzung nur durch Fachfirma oder hierzu beauftragter Person.
 Maschine regelmäßig prüfen lassen.
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